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Branchenstandard "Installation und Service von Melkanlagen"
Die Normen für die Installation und den Service von Melkanlagen sind, abgestützt auf die Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion, revidiert worden und treten am 1. März 2006 in Kraft. 

Technik, Anwendung und Eutergesundheit
Die Erkenntnis, dass Mängel bei der Installation und beim Service der Melkanlagen sowie Fehler in der Anwendung, Wartung und Reinigung die Milchqualität beeinträchtigen und die Entstehung von Euterkrankheiten begünstigen können, ist in der Schweiz seit langem vorhanden. Abgestützt auf das damalige Milchlieferungsregulativ wurden Normen erarbeitet. Die bisher  gültige Vereinbarung über Melkanlagen wurde vom ZVSM zusammen mit der Fachgruppe D des Landmaschinenverbandes verhandelt und am 1. Januar 1994 in Kraft gesetzt. Sie gab auch den Rahmen für einheitliche Tarife beim öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen jährlichen Service von Melkanlagen vor. Diese Vereinbarung konnte nicht mehr in allen Teilen umgesetzt werden. Insbesondere die Tarifregelung war nicht mehr zeitgemäss.
Branchenstandard "Installation und Service von Melkanlagen"
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der SMP, mit Vertretern der Fachgruppe D des Landmaschinenverbandes, der Agroscope FAT Tänikon (neu ART) und der Milchproduzentenberater, hat eine neue rechtliche Verankerung der Installation und des Service von Melkanlagen in der Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion erwirkt (siehe Textkasten) und die Normen überarbeitet. Die Tarifregelung ist nicht mehr Bestandteil des Branchenstandards. 
Die neuen Regelungen treten am 1. März 2006 in Kraft. Sie werden auch von der Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) und von der Fromarte mitgetragen. Die SMP empfiehlt, in den Milchkaufverträgen auf den Branchenstandard zu verweisen. 
Treten Probleme mit Melkanlagen auf, kann anhand der Normen überprüft werden, ob die Anlagen fachgerecht installiert und gewartet worden sind.
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Artikel 21 der Verordnung des EVD über die Hygiene bei der Milchproduktion:





Die Produzentinnen und Produzenten müssen für eine einwandfreie Funktionsweise der Melkanlagen sorgen. Die Servicearbeiten an den Melkanlagen müssen mindestens einmal pro Jahr und in Sömmerungsbetrieben mindestens einmal in zwei Jahren von einer Fachperson nach international anerkannten Normen durchgeführt werden. Die Serviceblätter sind fünf Jahre aufzubewahren.











